
 ANLAGE  

Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  

  

Eitorf, den 31.05.2012 
interne Nummer XIII/0765/V 

 
  
Amt 10 - Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter/-in: Klaus Wahl  

 
 
 
 
  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

VORLAGE 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 25.06.2012 

 
 

Tagesordnungspunkt: 

 
Bestellung eines beratenden Mitgliedes der Sekundarschule in den Schulausschuss 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Als ständiges Mitglied mit beratender Stimme wird gem. § 85 Abs. 2 des Schulgesetzes für das Land-
Nordrhein-Westfalen für die Sekundarschule Eitorf Frau Marianne Engländer-Klein in den Schulaus-
schuss bestellt. 
 
 

Begründung: 

 
Gem. § 85 Abs. 2 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen können Vertreterinnen und 
Vertreter der Schule zur ständigen Beratung in den Schulausschuss berufen werden. Mit Einführung 
der neuen Sekundarschule in Eitorf besteht nun auch für diese Schule die Möglichkeit, jemanden in 
den Schulausschuss zu entsenden.  
 
Es wird daher vorgeschlagen, Frau Marianne Engländer-Klein zur ständigen Beratung für die Sekun-
darschule in den Schulausschuss zu bestellen. 
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